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lonbäeiteii unö 6nnnenja^r=0rbnung

bei ben allen Hebräern

33on Dr. SBiHjelm Uaifer

Die uralten fdfriftlichen Doturnertte ber 3uben
— bie fünf Süctjer bes ÏRofes — fpredjen öfters
non „Slonaten", fo 3. S. fd)on bas erfte Sudj,
beim Sintflutbericht. Sad) all bem, to as mir buret)
Überlieferung non ben Späteren 3uben roiffen,
rourben fold) e SRonate offenbar im §inblid auf
ben 9Jlonb abgegren3t: jeber DJtonat rourbe be=

gönnen mit bem Seulidjt, roenn eine feine
9JlonbfidjeI am îtbenbt)immet fid) erftmals geigte.
Sei ben fpäteren 3uben — nad) il)rer §eimtel)r
aus ber ©efangenfdjaft in Sabplon — roar es

Sitte, bafj bas îlionbrteulidjt insbefonbere 3U

3erufalem burdj bie Seauftragten bes großen
Sates (Sanhebrin) beobadjtet rourbe. Denn nad)
ber ©efetjgebung bes SJlofes (oiertes Sud);
28. 5tap.) für bie alten 3uben mußten fie immer
am erften Sage aller ÎRonate ihrer ©otttjeit
Opfer barbringen.

3ür bie ein3elnen SJlonate bes 3al)res hatten
bie 3ut>en 3U SRofes 3^en nocf) teine eigenen
Stamen; fie 3äf)Iten fie blof? nom 2frül)lings=

Der Sabbatl)=3al)r=3t)tlus (7)

3?rüt)ling unb Sommer. îlnfang bes

3t)ïlus.
1 §erbft unb SBinter 1. Saat

$rüt)Iing unb Sommer 1. Gcrnte 1

2 §erbft unb SBinter 2. Saat
3rül)ling unb Sommer 2. (îrnte 2

3 §erbft unb SBinter 3. Saat
3rül)liitg unb Sommer 3. (Srnte 3

4 §erbft unb SBinter 4. Saat
3rül)ling unb Sommer 4. (ïrnte 4

5 §erbft unb ÎBinter 5. Saat
3till) ling unb Sommer 5. Srnte 5

6 §erbft unb SBinter 6. Saat
3rül)lirtg unb Sommer 6. (fritte 6

7 §erbft unb SBinter: ïeine Saat
Suhejahr.Sradj jähr. Sabbat jähr.
3frül)Iing unb Sommer : teine (frnte 7

monate ober „îïhrenmonat" „îtbib" an, ber
nad) SJtofes Seftimmung (3toeites Sud), 12. bis
13. ftap.; brittes Sud), 23. Äap.) ber erfte bes

3al)res fein foil. 3" biefem SJtonate (SJÎitte îlbib)
mußten bie 3uben il)rer ©otttjeit oon ben erften
©erftenahren ein Opfer barbringen, bie in il)ten
fianben fdjon im grüljjaljr reiften.

Die Stellung bes erften SJtonates îlbib im
3rül)ling richtete fid) einfad) nad) bem Stanb
ber ©erfte. SReift tonnten bie 3uben oon einem
3rül)Iing 3um anbern runb 3toölf SJtonbroed)feI
ab3äl)len, bis roieberum bie ©erfte reif roar. 3u
geroiffen 3a^ren aber gefdjah es, baf; man im
3riiI)Iing nod) einen 13. SJtonbroedffel ablaufen
laffen mufjte, beoor man fagen tonnte: „3e^t ift
bie ©erfte fo roeit gereift, baß ber eigentliche
Öl)renmoitat îlbib beginnt."

3trt 3roeiten Sud), 23. itap., unb im britten
Sud), 25. 5tap., gibt SRofes bie Sorfdjriften für
bie Sieben=3ttl)t=Orbnung : So roie bas Solt
3frael ftets fed)s Sage arbeiten unb am fiebenten
ruhen foil, fo auch foil biefes Solt fedjs 3ah«
hintereinanber fein ilartb befäen unb ernten,
— aber im fiebenten 3al)oe foil es bas £anb nicht
befäen, fonbern ruhen laffen: Das ift bann ein

„Sabbatjahr". Unb bie 3fccaliten follen fieben
foldjer fjeierjahre 3ählen — alfo roährenb ber

Der grojje 3obeljal)r=3t)tlus

7-8 ufro. 3ohro 00m §erbfte an §.

7. §.-8. §. 9tuhejal)r — Sabbatjahr I

14. §.-15. §. Suhejahr — Sabbatjahr II

21. §.-22. §. Suhejahr — Sabbatjahr III

28. §.-29. §. 9tul)ejal)r — Sabbatjahr IV

35. §.-36. §. Suhejahr — Sabbatjahr V

42. §.-43. §. 9lul)ejahr — Sabbatjahr VI
49. §erbft unb ÎBinter: teine Saat

9tuhejahr-3obeIjahr-§aIIjahr VII
50. 3rül)ling unb Sommer: teine Srnte
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Mmdzeiteu «id Somenjahr-Ordimil
bei de» alte« Hebräer«

Von Or. Wilhelm Kaiser

Die uralten schriftlichen Dokumente der Juden
— die fünf Bücher des Moses — sprechen öfters
von „Monaten", so z. B. schon das erste Buch,
beim Sintflutbericht. Nach all dem, was wir durch
Überlieferung von den späteren Juden wissen,
wurden solche Monate offenbar im Hinblick auf
den Mond abgegrenzt: jeder Monat wurde be-

gönnen mit dem Neulicht, wenn eine feine
Mondsichel am Abendhimmel sich erstmals zeigte.
Bei den späteren Juden — nach ihrer Heimkehr
aus der Gefangenschaft in Babylon — war es

Sitte, das; das Mondneulicht insbesondere zu
Jerusalem durch die Beauftragten des großen
Rates (Sanhedrin) beobachtet wurde. Denn nach
der Gesetzgebung des Moses (viertes Buch;
28. Kap.) für die alten Juden mußten sie im nier
am ersten Tage aller Monate ihrer Gottheit
Opfer darbringen.

Für die einzelnen Monate des Jahres hatten
die Juden zu Moses Zeiten noch keine eigenen
Namen; sie zählten sie bloß vom Frühlings-

Der Sabbath-Jahr-Zyklus (7)

Frühling und Sommer. Anfang des

Zyklus.
1 Herbst und Winter 1. Saat

Frühling und Sommer 1. Ernte 1

2 Herbst und Winter 2. Saat
Frühling und Sommer 2. Ernte 2

3 Herbst und Winter 3. Saat
Frühling und Sommer 3. Ernte 3

4 Herbst und Winter 4. Saat
Frühling und Sommer 4. Ernte 4

5 Herbst und Winter 5. Saat
Frühling und Sommer 5. Ernte 5

6 Herbst und Winter 6. Saat
Frühling und Sommer 6. Ernte 6

7 Herbst und Winter: keine Saat
Ruhejahr. Brach jähr. Sabbatjahr.
Frühling und Sommer: keine Ernte 7

monate oder „Ahrenmonat" „Abib" an, der
nach Moses Bestimmung (zweites Buch, 12. bis
13. Kap.; drittes Buch, 23. Kap.) der erste des

Jahres sein soll. In diesem Monate (Mitte Abib)
mußten die Juden ihrer Gottheit von den ersten
Gerstenähren ein Opfer darbringen, die in ihren
Landen schon im Frühjahr reiften.

Die Stellung des ersten Monates Abib im
Frühling richtete sich einfach nach dem Stand
der Gerste. Meist konnten die Juden von einem
Frühling zum andern rund zwölf Mondwechsel
abzählen, bis wiederum die Gerste reif war. Zu
gewissen Jahren aber geschah es, daß man im
Frühling noch einen 13. Mondwechsel ablaufen
lassen mußte, bevor man sagen konnte: „Jetzt ist
die Gerste so weit gereift, daß der eigentliche
Ahrenmonat Abib beginnt."

Im zweiten Buch, 23. Kap., und im dritten
Buch, 25. Kap., gibt Moses die Vorschriften für
die Sieben-Jahr-Ordnung : So wie das Volk
Israel stets sechs Tage arbeiten und am siebenten
ruhen soll, so auch soll dieses Volk sechs Jahre
hintereinander sein Land besäen und ernten,
— aber im siebenten Jahre soll es das Land nicht
besäen, sondern ruhen lassen: Das ist dann ein

„Sabbatjahr". Und die Jsrealiten sollen sieben
solcher Feierjahre zählen — also während der

Der große Jobeljahr-Zyklus

7-8 usw. Jahre vom Herbste an H.

7. H.-8. H. Ruhejahr — Sabbatjahr I

14. H.-15. H. Ruhejahr — Sabbatjahr II

21. H.-22. H. Ruhejahr — Sabbatjahr III

28. H.-29. H. Ruhejahr — Sabbatjahr IV

35. H.-36. H. Ruhejahr — Sabbatjahr V

42. H.-43. H. Ruhejahr — Sabbatjahr VI
49. Herbst und Winter: keine Saat

Ruhejahr-Jobeljahr-Halljahr VII
50. Frühling und Sommer: keine Ernte
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3eit Dort fiebert mal fieben 3ai)rert ober 49 3al)ren :

3rt bie 3eit Dom 49. gerbft bis 3unt 50. $erbft
fällt bas fiebertte 9M)ejal)t, bas nod) $rrüi)Iirtg
urtb Sommer bes 50. 3ai)res umfaßt, roertrt mart
biefe oort ber griit)Iings3eit art 3äi)It. Urtb es foil
im Sirtrte 9Jtofes biefes 3al)r bas „£»alljal)r" ober
„3obeIjat)r" fein. 1.3af)t Aus3ug aus Agppten.

Sie SBölfe in Scf)afstleibern
ïûegen ber toeifjen ifSege, bie fie trugen, tour»

ben in ben Sd)lefifd)en Kriegen bie §ufaren bes
preujfifdfen ^Regiments tßutttamer oon ben Öfter»
reidfern fpottroeife „Sdfafe" genannt unb, too fie
mit biefen 3ufammentrafen, mit bem 9tufe ,,23ät),
bat)" empfangen. So einft aud) in einem ©efedft
1758. Da entlub fid) einmal bie lang aufgefpei»
eiferte 2ßut ber tßreujfen. Sie Rieben bie öfter»
reid)er, otjne beren ißarbonrufe 3U beadften, ber»

artig 3ufammen, bafj nur einige -Offnere mit bem
fieben baoontamen unb in preujfifdje ©efangen»
fdfaft gerieten. Unter il)tten befanb fid) ber 9?egi=

mentstommanbeur, ber fid), oor fÇ^iebridt) ge=

bradft, befdfroerte,
baff bie preufjifd)en
fjufaren ïeinen $ar=
bon gegeben, Aber
ber König oertoies
ben Öfterreidjer auf
bie Sibel, benn bar»
in ftelje gefdfrieben:
„Set)t eud) oor oor
benen, bie in Sdfafs»
tleibern 3U eud) tom»

men, intoenbig aber
finb fie reifjenbe
ffiötfe !"

fitppen3eller SBitj. ©in Appen3eller tjatte
feiner grau einen gut getauft. Untertoegs traf
er einen greunb, ber it)n aufhalten roollte. „£o=
mi got)", fagte er, „i I)a minner grau en guet
tauft. 3 mueff madfe, baff i t)ä dfomut oor b'SRobe
roieber roedfflet!"

*

9tur barum. „Sie I)aben fid) geirrt, Kellner,
meine 9ted)nurtg beträgt nidft 14, fonbern nur
13 granten." — „3d) roeijf es tooI)I, mein gerr,
id) I)abe aber geglaubt, baff Sie oielleidft aber»

gläubifd) finb!"
*

53efd)eiben. Jtidfter: „©egen biefes Urteil
tonnen Sie Appellation einreiben; bod) tonnen
Sie audf barauf oer3id)ten."

Angetlagter: „3d) oer3id)te auf bas Urteil!"
*

Opferroillig. Der Ar3t: „Raffen Sie auf,
gnäbige grau, id) madfe aus 3f)nen einen gan3
neuen 9Jtenfd)en." — Der ©atte: „3d) fdfeue
teine Koften."

Kompliment,
„ginben Sie, bag id)
älter getoorben bin,
gerr Steffel?" —
„Aber gnäbige grau,
Sie fegen aus toie
eine 9tofe oon 20
3al)ren !" Aus bem geftumjug „Saufenb 3at)re Kong"

îppoto Spaul Sßufoer, Sern
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Zeit von sieben mal sieben Jahren oder 49 Jahren:
In die Zeit vom 49. Herbst bis zum 50. Herbst
fällt das siebente Ruhejahr, das noch Frühling
und Sommer des 50. Jahres umfaßt, wenn man
diese von der Frühlingszeit an zählt. Und es soll
im Sinne Moses dieses Jahr das „Halljahr" oder
„Jobeljahr" sein. 1. Jahr ---- Auszug aus Ägypten.

Die Wölfe in Schafskleidern
Wegen der weißen Pelze, die sie trugen, wur-

den in den Schlesischen Kriegen die Husaren des
preußischen Regiments Puttkamer von den Öfter-
reichern spottweise „Schafe" genannt und, wo sie

mit diesen zusammentrafen, mit dem Rufe „Bäh,
bäh" empfangen. So einst auch in einem Gefecht
1758. Da entlud sich einmal die lang aufgespei-
cherte Wut der Preußen. Sie hieben die Oster-
reicher, ohne deren Pardonrufe zu beachten, der-
artig zusammen, daß nur einige Offiziere mit dem
Leben davonkamen und in preußische Gefangen-
schaft gerieten. Unter ihnen befand sich der Regi-
mentskommandeur, der sich, vor Friedrich ge-
bracht, beschwerte,
daß die preußischen
Husaren keinen Par-
don gegeben. Aber
der König verwies
den Österreicher auf
die Bibel, denn dar-
in stehe geschrieben:
„Seht euch vor vor
denen, die in Schafs-
kleidern zu euch kom-

men, inwendig aber
sind sie reißende
Wölfe!"

Appenzeller Witz. Ein Appenzeller hatte
seiner Frau einen Hut gekaust. Unterwegs traf
er einen Freund, der ihn aufhalten wollte. „Lo-
mi goh", sagte er, „i ha minner Frau en Huet
kauft. I mueß mache, daß i hä chomm vor d'Mode
wieder wechslet!"

Nur darum. „Sie haben sich geirrt, Kellner,
meine Rechnung beträgt nicht 14, sondern nur
13 Franken." — „Ich weiß es wohl, mein Herr,
ich habe aber geglaubt, daß Sie vielleicht aber-
gläubisch sind!"

Bescheiden. Richter: „Gegen dieses Urteil
können Sie Appellation einreichen; doch können
Sie auch darauf verzichten."

Angeklagter: „Ich verzichte auf das Urteil!"
-l-

Opferwillig. Der Arzt: „Passen Sie auf,
gnädige Frau, ich mache aus Ihnen einen ganz
neuen Menschen." — Der Gatte: „Ich scheue
keine Kosten."

Kompliment.
„Finden Sie, daß ich

älter geworden bin,
Herr Steffel?" —
„Aber gnädige Frau,
Sie sehen aus wie
eine Rose von 20
Jahren!" Aus dem Festumzug „Tausend Jahre Köniz"

Photo Paul Pulver, Bern
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